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Beschaffung von Oberflächenbehandlungen mineralisch er 

Bodenbeläge 

(08004/18.11.2010) 

1. Einführung 

Der Umweltschutz ist ein wichtiges Ziel der Wiener Stadtverwaltung. Dazu zählen die Verringerung 

des Ressourcenverbrauches (z.B. Energie), die Vermeidung umweltbelastender Stoffe, die 

Vermeidung von Abfällen, die ökologisch zweckmäßige Behandlung nicht vermeidbarer Abfälle 

sowie die Verminderung der Lärm- und Schadstoffbelastung. 

Dieser Kriterienkatalog gilt für Oberflächenbehandlungen bzw. Imprägnierungen von mineralischen 

Bodenbelägen, also Fliesen-, Stein- und Kunststeinböden. 

Bei der Beauftragung von Leistungen kann die Zuordnung der Inhalte dieses Kriterienkataloges zu 

den Leistungsgruppen der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau unter 

www.oekokauf.wien.at eingesehen werden. 

BeschafferInnen-Information  

Der Nachweis für die Erfüllung aller Mindestanforderungen kann auch durch Kennzeichnung 

„Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein zugänglichen Datenbank, wie z.B. baubook.at, 

geführt werden, sofern dort die erforderlichen Unterlagen vorliegen und dem Auftraggeber bzw. der 

Auftraggeberin auf Anfrage zur Verfügung stehen. 

Abkürzungen und Definitionen gelten gemäß Anhang 2. 

Mineralische Beläge an sich sind schadstoffarm und leicht zu reinigen. Umweltbelastungen durch 

die Herstellung relativieren sich bei langer Lebensdauer. Schwerpunkt aus ökologischer Sicht sind 

daher vor allem die Verlegewerkstoffe und die Oberflächenbehandlungen bzw. Imprägnierungen. 

Produkte zur Oberflächenbehandlung aus Acryl sind mehrkomponentigen Epoxyharz- und 

Polyurethanbeschichtungen vorzuziehen. Die Produkte zur Imprägnierung und Oberflächen-

behandlung von mineralischen Bodenbelägen weisen oft sehr hohe Lösungsmittelgehalte auf. 

Anforderung aus ökologischer Sicht ist daher die Minimierung von raumluft- und umweltbe-

lastenden Stoffen: 
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Vermeidung von Reaktionslacken 

Zweikomponentige Reaktionslacke dürfen nur dann zum Einsatz kommen, wenn der 

Anwendungszweck mit anderen Produkten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen anderen 

gesundheitlichen Nachteilen oder Umweltnachteilen erreicht werden kann. Epoxidbeschichtungen 

dürfen nur in Ausnahmefällen dann eingesetzt werden, wenn keine technisch geeigneten 

Alternativprodukte oder Alternativkonstruktionen verfügbar sind. 

Die Reaktivstoffe von Reaktionslacken, besonders von zweikomponentigen Systemen, enthalten 

meist Stoffe mit erheblichem Gefährdungspotenzial für den Anwender, besonders in der 

sogenannten Härterkomponente. Im Fall von PU-Systemen sind dies atemwegstoxische 

Isocyanate in der Härterkomponente, bei Epoxidsystemen sind es mehrere Stoffgruppen sowohl in 

der Harz- als auch in der Härterkomponente (vor allem Glycidether und Amine), welche sowohl 

beim Einatmen als auch bei Hautkontakt hoch sensibilisierende Eigenschaften aufweisen. Bereits 

ein einmaliger Kontakt kann bei entsprechend disponierten Personen unter Umständen eine 

dauerhafte Berufsunfähigkeit nach sich ziehen! Säurehärtende Lacke (SH-Lacke) geben in 

maßgeblichem Umfang Formaldehyd frei. 

Vermeidung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) 

In wasserbasierenden Beschichtungen werden VOC vor allem als Filmbildehilfsmittel eingesetzt 

und von diesen Materialien auch an die Raumluft abgegeben. Die VOC-Emissionen verringern sich 

im Laufe der Zeit. Wie lange die Zeitspanne im Einzelnen ist, hängt vom Charakter der einzelnen 

Verbindung und den räumlichen Bedingungen, hauptsächlich von der Lüftungsintensität, aber auch 

von der Raumtemperatur ab. 

Die Auswirkungen einzelner VOC auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen 

umfassen ein weites Spektrum, das von sensorischen Wahrnehmungen (Gerüche, Reizer- 

scheinungen) bereits bei niedrigen Konzentrationen bis hin zu meist erst bei höheren Konzen- 

trationen auftretenden toxischen Langzeiteffekten reicht. Von besonderer Bedeutung ist die 

Tatsache, dass es sich bei einem Teil der für niedrigere Konzentrationen angegebenen Effekte um 

Sinneswahrnehmungen oder andere Wirkungen handelt, die sich der Überprüfung im Tierversuch 

weitgehend oder vollständig entziehen. VOC-Gemische können bereits in niedrigen Konzentra-

tionen unspezifische Effekte auslösen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Reizung der 

Schleimhäute der Augen, Nase und Atemwege. Auch Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrations-

schwäche, Übelkeit, erhöhte Körpertemperatur und andere unspezifische Symptome können 

auftreten. 
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Vermeidung von schwerflüchtigen organischen Verbind ungen (SVOC) 

Es besteht seitens der Industrie die Tendenz, anstelle leichtflüchtiger Verbindungen vermehrt 

SVOC wie Texanoldiisobutyrat (TXIB) oder bestimmte Phthalate in Bauprodukten einzusetzen. Es 

handelt sich dabei meist um Ester und Ether mehrwertiger Alkohole, die sich als Bestandteil 

lösungsmittelarmer und -freier Rezepturen so genannter „Wasserlacke“ finden. Bei den in der 

Raumluft häufiger detektierten Substanzen handelt es sich durchwegs um Glykole, Glykolether 

und deren Ester. Mit dem zu beobachtenden Ersatz leichter flüchtiger Lösungsmittel durch höher 

siedende Stoffe verlängert sich die Zeitspanne, in der mit relevanten Emissionen zu rechnen ist. 

Die verwendeten SVOC können zum Teil auch in der Raumluft längere Zeit nach Anwendung in 

überraschend hohen Konzentrationen nachgewiesen werden. 

Vermeidung von aromatischen Kohlenwasserstoffen 

Als aromatische Kohlenwasserstoffe bezeichnet man die Abkömmlinge von Benzol. Aromaten wie 

Toluol, Ethylbenzol oder Xylole werden hauptsächlich in Nitro- und Kunstharzlacken als Verdünner 

eingesetzt. Aromaten werden als besonders gesundheitsgefährdende flüchtige organische 

Verbindungen (VOC) eingeschätzt. 

Vermeidung von umweltgefährlichen Einsatzstoffen 

Chemikalien, die mögliche Gefahren für die Umwelt mit sich bringen, werden als "umweltgefähr-

lich" bezeichnet. In der CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008), die schrittweise die RL 

67/548/EWG (für Stoffe) und RL 1999/45/EG (für Zubereitungen) ersetzt, wird die 

Gefahrenbezeichnung „umweltgefährlich“ durch die Gefahrenklasse „Gewässer gefährdend“ und 

die zusätzliche Gefahrenklasse „Die Ozonschicht schädigend“ ersetzt.  Zu diesen beiden 

Gefahrenklassen zählen z.B. Substanzen, die die Ozonschicht zerstören, besonders schwer 

abbaubar oder für Wasserorganismen schädlich sind. Aufgrund ihrer Gefahren für die Umwelt 

müssen unter anderem Treibstoffe, manche Lösungsmittel, Lacke und verschiedene Holzschutz- 

und Desinfektionsmittel gekennzeichnet werden. Auch Naturstoffe wie z.B. Limonen, das als 

Bestandteil von Orangenöl vorliegt, können als „umweltgefährlich“ bzw. „Gewässer gefährdend“ 

eingestuft sein. 

Vermeidung von kanzerogenen, mutagenen, reproduktio nstoxischen Einsatzstoffen 

(KMR-Stoffe) 

KMR-Stoffe sind gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG folgendermaßen definiert: 

• Als krebserzeugend (kanzerogen) gelten Stoffe und Zubereitungen, die beim Einatmen, 

Verschlucken oder bei Hautresorption Krebs erregen oder die Krebshäufigkeit erhöhen 

können. 
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• Erbgutverändernde (mutagene) Stoffe und Zubereitungen können beim Einatmen, 

Verschlucken oder bei Hautresorption vererbbare genetische Schäden zur Folge haben oder 

ihre Häufigkeit erhöhen.  

• Stoffe und Zubereitungen, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption nicht 

vererbbare Schäden der Nachkommenschaft hervorrufen oder die Häufigkeit solcher Schäden 

erhöhen oder eine Beeinträchtigung der männlichen oder weiblichen Fortpflanzungsfunktionen 

oder -fähigkeit zur Folge haben können, werden als die Fortpflanzungsfähigkeit 

beeinträchtigend (reproduktionstoxisch) eingestuft. 

Diese Definitionen für KMR-Stoffe stimmen weitgehend mit den Definitionen in der CLP-

Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) überein. Allerdings werden Zubereitungen in der 

CLP-Verordnung als Gemische bezeichnet. 

Vermeidung von halogenorganischen Verbindungen 

Aufgrund vielfältiger ökologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der 

Entsorgung und beim Recycling sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen 

vermieden werden. Ein diesbezügliches Positionspapier der Stadt Wien (insbesondere zum Thema 

PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at. 

Vermeidung von flüchtigen chlororganischen Verbindu ngen 

Das toxische Wirkpotenzial organischer Verbindungen wird in der Regel durch die Einführung von 

Chlor oder anderer halogenorganischer Verbindungen verstärkt. Mit der Einführung von Chlor 

erlangen viele organische Verbindungen die Fähigkeit zur Entfaltung von Gentoxizität 

(Mutagenität) bzw. Kanzerogenität. Einige chlororganische Verbindungen gehören daher zu den 

besonders gefährlichen Umweltgiften. Ihre Gefährlichkeit resultiert aus der großen chemischen 

Stabilität, ihrer guten Fettlöslichkeit und ihrer hohen Toxizität.  
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2. Mindestanforderungen an die Leistung in der Leis tungsbeschreibung 

In die Leistungsbeschreibung sind folgende Mindestanforderungen an die Leistung jedenfalls 

aufzunehmen.  

Die folgenden Anforderungen gelten für die Beschaffung von Leistungen für die Oberflächen-

behandlung bzw. Imprägnierung von mineralischen Bodenbelägen, also Fliesen-, Stein- und 

Kunststeinböden, vor Ort. 

Anforderungen an Verlegewerkstoffe sind im Kriterienkatalog für Verlegewerkstoffe festgelegt.  

Abkürzungen und Definitionen gelten gemäß Anhang 2. 

Grenzwerte für flüchtige und schwerflüchtige organi sche Verbindungen 

Imprägnierungen und Oberflächenbehandlungen von mineralischen Bodenbelägen dürfen nicht 

mehr als 10 Gewichtsprozent VOC enthalten. SVOC mit sensibilisierenden Eigenschaften (R-

Sätze R41 oder R42) sind ausgeschlossen. 

Nachweis:  

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 453/2010 oder Bestätigung des Herstellers bzw. 

der Herstellerin  

Der Nachweis kann auch durch Kennzeichnung „Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein 

zugänglichen Datenbank, wie z.B. baubook.at, geführt werden, sofern dort die erforderlichen 

Unterlagen vorliegen und dem Auftraggeber bzw. der Auftraggeberin auf Anfrage zur Verfügung 

stehen. 

Verbot flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe 

Aromatische Kohlenwasserstoffe dürfen als Bestandteile in Imprägnierungen und Oberflächen-

behandlungen von mineralischen Bodenbelägen nicht enthalten sein. Eventuell auftretende 

Verunreinigungen werden bis zu einem Gehalt von 0,01 Gewichtsprozent (100 ppm) toleriert. 

Nachweis: 

Bestätigung des Herstellers bzw. der Herstellerin  

Der Nachweis kann auch durch Kennzeichnung „Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein 

zugänglichen Datenbank, wie z.B. baubook.at, geführt werden, sofern dort die erforderlichen 

Unterlagen vorliegen und dem Auftraggeber bzw. der Auftraggeberin auf Anfrage zur Verfügung 

stehen. 
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Grenzwerte für umweltgefährliche Einsatzstoffe 

Stoffe, die nach der EU-Richtlinie 67/548/EWG beziehungsweise nach der CLP-Verordnung 

1272/2008 hinsichtlich der Umweltgefahren eingestuft sind, dürfen in Zubereitungen bzw. 

Gemischen bis zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten sein: 

RL 67/548/EWG (Anhang VI) CLP-Verordnung 1272/2008 (Anhang I) Gew.-% 

umweltgefährlich; R50 Sehr giftig 

für Wasserorganismen 
Akut gewässergefährdend Kategorie 1; H400 ≤ 1 

umweltgefährlich; R50/53 Sehr 

giftig für Wasserorganismen, kann 

in Gewässern längerfristig 

schädliche Wirkungen haben 

Akut gewässergefährdend Kategorie 1;  

Chronisch gewässergefährdend Kategorie 1; 

H400, H410 

≤ 1 

umweltgefährlich; R51/53 Giftig für 

Wasserorganismen, kann in 

Gewässern längerfristig schädliche 

Wirkungen haben 

Chronisch gewässergefährdend Kategorie 2; 

H411 
≤ 1 

Ausgenommen sind Zinkphosphat (CAS 7779-90-0) und Zinkoxid (CAS 1314-13-2) als 

Isolierpigmente. Diese dürfen insgesamt zu maximal 5 Gewichtsprozent zugesetzt werden. 

Nachweis: 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 453/2010 oder Bestätigung des Herstellers bzw. 

der Herstellerin 

Der Nachweis kann auch durch Kennzeichnung „Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein 

zugänglichen Datenbank, wie z.B. baubook.at, geführt werden, sofern dort die erforderlichen 

Unterlagen vorliegen und dem Auftraggeber bzw. der Auftraggeberin auf Anfrage zur Verfügung 

stehen. 

Grenzwerte für kanzerogene, mutagene, reproduktions toxische Einsatzstoffe  

(KMR-Stoffe) 

Stoffe, die als kanzerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch nach Richtlinie 67/548/EWG bzw. 

nach CLP-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind (siehe Tabelle), dürfen in Zubereitungen bzw. 

Gemischen bis zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten sein: 
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RL 67/548/EWG (Anhang VI) CLP-Verordnung 1272/2008 (Anhang I) Gew.-% 

Krebserzeugend 

Kategorie 1, 2: R45, R49 

Kategorie 3: R40 

Karzinogenität 

Kategorie 1A, 1B: H350, H350i 

Kategorie 2: H351 

≤ 0,1 

Erbgutverändernd 

Kategorie 1, 2: R46 

Keimzellmutagenität 

Kategorie 1A, 1B: H340 

≤ 0,1 

Erbgutverändernd 

Kategorie 3: R68 

Keimzellmutagenität 

Kategorie 2: H341 

≤ 1 

Reproduktionstoxisch  

Kategorie 1, 2: R60, R61 

Kategorie 3: R62, R63 

Reproduktionstoxizität 

Kategorie 1A, 1B: H360 

Kategorie 2: H361 

≤ 0,1 

R64 
Reproduktionstoxizität auf oder 

über die Laktation: H362 

≤ 0,3 

Nachweis: 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 453/2010 

Der Nachweis kann auch durch Kennzeichnung „Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein 

zugänglichen Datenbank, wie z.B. baubook.at, geführt werden, sofern dort die erforderlichen 

Unterlagen vorliegen und dem Auftraggeber bzw. der Auftraggeberin auf Anfrage zur Verfügung 

stehen. 

Grenzwerte für halogenorganische Verbindungen 

Halogenorganische Verbindungen dürfen in den Produkten zu maximal 1 Gewichtsprozent 

eingesetzt werden. Sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt geringere 

Konzentrationen verpflichtend anzuführen, gelten diese Konzentrationen als Grenzwerte. 
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Nachweis: 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 453/2010 oder Bestätigung des Herstellers bzw. 

der Herstellerin 

Der Nachweis kann auch durch Kennzeichnung „Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein 

zugänglichen Datenbank, wie z.B. baubook.at, geführt werden, sofern dort die erforderlichen 

Unterlagen vorliegen und dem Auftraggeber bzw. der Auftraggeberin auf Anfrage zur Verfügung 

stehen. 

Grenzwert für flüchtige chlororganische Verbindunge n 

Flüchtige chlororganische Verbindungen dürfen zu maximal 0,1 Gewichtsprozent (1000 ppm) 

eingesetzt werden. Sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt geringere 

Konzentrationen verpflichtend anzuführen, gelten diese Konzentrationen als Grenzwerte. 

Nachweis: 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 453/2010 oder Bestätigung des Herstellers bzw. 

der Herstellerin 

Der Nachweis kann auch durch Kennzeichnung „Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein 

zugänglichen Datenbank, wie z.B. baubook.at, geführt werden, sofern dort die erforderlichen 

Unterlagen vorliegen und dem Auftraggeber bzw. der Auftraggeberin auf Anfrage zur Verfügung 

stehen. 

Datenblätter 

Aktuelle Datenblätter für die Mindestanforderungen sind beizubringen. Daten betreffend die 

Mindestanforderungen, die in den Datenblättern nicht angeführt sind, sind auf gesonderte 

Anforderung des Auftraggebers oder der Auftraggeberin in geeigneter Form nachzuweisen. 

3. Verpackung  

Halogenhaltige Polymere in der Verpackung sind grundsätzlich unerwünscht.  

Die BieterInnen haben anzugeben, ob und gegebenenfalls an welchem Sammel- und 

Verwertungssystem gemäß § 11 der Verpackungsverordnung 1996, BGBl. II Nr. 648/1996 idgF, 

sie teilnehmen. Falls sie an keinem Sammel- und Verwertungssystem teilnehmen, haben sie 

anzugeben, welche Maßnahmen zur Rücknahme der in Verkehr gebrachten Verpackungen sie 

setzen. 
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Anhang 1  

Gefahrstoffe 

Zitierte R-Sätze 

R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung 

R45 Kann Krebs erzeugen 

R46 Kann vererbbare Schäden verursachen 

R49 Kann Krebs erzeugen beim Einatmen 

R50 Sehr giftig für Wasserorganismen 

R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen 

haben 

R53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben 

R59 Gefährlich für die Ozonschicht 

R60 Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 

R61 Kann das Kind im Mutterleib schädigen 

R62 Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 

R63 Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen 

R64 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen 

R68 Irreversibler Schaden möglich 

Zitierte H-Sätze  

H340 Kann genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, 

dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).  

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern 

schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).  

H350 Kann Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese 

Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).  
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H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.  

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass 

diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).  

H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete 

Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die 

Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).  

H360F Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.  

H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.  

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.  

H360Fd Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib 

schädigen.  

H360Df Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit 

beeinträchtigen.  

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen 

(konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, 

dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht)  

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.  

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.  

H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib 

schädigen.  

H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.  

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
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Anhang 2 

Abkürzungen und Definitionen 

VOC  

Volatile Organic Compounds werden auch als flüchtige organische Verbindungen (oft auch als 

„Lösungsmittel“) bezeichnet. Sie werden als alle organischen Verbindungen mit einem Siedepunkt 

(oder Siedebeginn) von höchstens 250°C bei normalen  Druckbedingungen 

(Standarddruck: 101,3 kPa) definiert. 

SVOC 

Als hochsiedende oder schwerflüchtige organische Verbindungen (SVOC) werden organische 

Substanzen mit Siedepunkten zwischen etwa 240–260°C  und 280–400°C [WHO 1989] bzw. über 

dem Siedepunkt von n-Hexadecan [ECA 1997] bezeichnet. Hochsieder verdunsten zum 

Unterschied von leichtflüchtigen Stoffen nur sehr langsam, können somit eine dauerhafte 

Belastung von Innenräumen verursachen. 

ppm 

parts per million, zu deutsch „Teile pro Million“ steht für die Zahl 10−6, entspricht also z.B. 

g pro Tonne, 100 ppm = 0,01 Gewichtsprozent 

Aromatische Kohlenwasserstoffe 

Aromatische Kohlenwasserstoffe ist die Sammelbezeichnung für eine Gruppe organischer 

Verbindungen, deren Molekülstruktur sich vom Benzol ableitet. Wichtige Vertreter dieser 

Stoffgruppe sind Benzol, Toluol, Xylol, Ethylbenzol. Viele aromatische Kohlenwasserstoffe  haben 

aufgrund ihrer spezifischen chemischen Eigenschaften gesundheitsgefährdende Eigenschaften. 
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Anhang 3 

Verwendete Literatur 
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Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 
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2002/739/EG  Entscheidung der Europäischen Kommission vom 3.9.2002, 
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